
3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

(§ 9 Abs. 1 BauGB)

PLANZEICHENERKLÄRUNG

1. Art der  baulichen Nutzung
(§ 1 bis 11 der Baunutzungsverordnung-BauNVO)

Zeichnerische Festsetzungen

2. Maß der baulichen Nutzung
(§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

5. Flächen für Versorgungsanlagen, für die Abfallentsorgung und
    Abwasserbeseitigung sowie für Ablagerungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 12, 14 und Abs. 6 BauGB)

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

(§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Abs. 6 BauGB)
4. Verkehrsflächen

GR Grundfläche mit Flächenangabe

Sondergebiet Camping

Flächen für Versorgungsanlagen

Wasser - hier Löschwasserzisterne

Abwasser - hier Kläranlage
Zweckbestimmung:

sonstiges Sondergebiet
Zweckbestimmung: Verein Wald und Wiese
und Biobetrieb Brennesselhof

Baugrenze

nur Einzelhäuser zulässig
a abweichende Bauweise

offene Bauweiseo

Straßenverkehrsflächen

Straßenbegrenzungslinie auch gegenüber
Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung
Zweckbestimmung:
p    - privat

SO
Camp

SO
WW+BB

(§ 10 BauNVO)

(§ 11 BauNVO)

E

(§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und Abs. 6 BauGB)

(§ 9 Abs. 1 Nr. 18 und Abs. 6 BauGB)

    für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 
    von  Natur und Landschaft

(§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 und Abs. 6 BauGB)

Erhalt der Bäume

zu fällende Bäume

(§ 9 Abs. 1 Nr. 13 und Abs. 6 BauGB)

9. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen 

10. Sonstige Planzeichen

Flurstücksgrenzen

Höhe über DHHN92 (m ü. NHN)z. B. 26,50

11. Hinweise

z. B.   45

6. Hauptversorgungs- und Hauptabwasserleitungen

7. Grünflächen

8. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

Grünfläche
private Grünfläche

Flächen für Wald

Umgrenzung von Schutzgebieten und 
Schutzobjekten im Sinne des Naturschutzrechts
Hier: GGB Gebiet "Kleingewässerlandschaft am 
                               Pinnower See bei Anklam"

oberirdisch (Strom)

P

Grenze des räumlichen Geltungsbereiches des
Bebauungsplanes             (§ 9 Abs. 7 BauGB)

Umgrenzung von Flächen für Nebenanlagen, 
Stellplätze, Garagen und Gemeinschaftsanlagen
Zweckbestimmung:
St   -   Stellplätze

Flurstücksnummer

vorhandene Bebauung

vorhandene Zäune

vorhandene Nadelbaumreihe

vorhandene Laubbaum

14. Kennzeichnung

12. Erläuterung Nutzungsschablone

13. Darstellung ohne Normcharakter
Waldgrenze
30 m Abstand zur Waldgrenze

Stellplatz (Zelte)
Aufstellfläche Wohnmoblie, Wohnwagen

Haustyp:
= nur Einzelhäuser zulässig

1
2

BF

Bauweise,
Haustyp

I, max FHGR
DN
SD, PD, FD, TD

SOWW+BB

SOWW+BB
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 I
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a
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TD

= Sondergebiet Verein Wald und Wiese + Biobetrieb Brennesselhof

= Baufeldnummer
= Grundfläche mit Flächenangabe
= max. Zahl der Vollgeschosse
= maximale Firsthöhe in m bezogen auf OK Gelände
= offene Bauweise
= abweichende Bauweise
= Dachneigung
= Satteldach
= Flachdach
= Pultdach
= Tonnendach
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Lage des räumlichen Geltungsbereiches 
des Bebauungsplanes

- ENTWURF -
Satzung des Bebauungsplanes Nr. 2 " Ferienlager Wangelkow - 
nördlich des Straßensees" OT Wangelkow 
der Gemeinde Buggenhagen

Planzeichung (Teil A)
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Präambel 
 
Aufgrund des § 10 Baugesetzbuches in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 
(BGBl. I S. 3634), zuletzt geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBI. 2025 l  
Nr. 189) sowie nach § 86 Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern in der Fassung der Bekannt-
machung vom 15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Ge-
setzes vom 18. März 2025 (GVOBI. M-V S. 130), wird nach Beschlussfassung durch die Gemeindever-
tretung Buggenhagen vom ..……… ... die folgende Satzung des Bebauungsplanes Nr. 2 „Ferienlager 
Wangelkow - nördlich des Straßensees“ OT Wangelkow der Gemeinde Buggenhagen, bestehend aus der 
Planzeichnung (Teil A) und dem Text (Teil B), erlassen.  
 
 
Buggenhagen, …………………….. 
 
      Der Bürgermeister    Siegel 
 
 
 
 
 
 
 

8 Maßnahmen zur Verminderung/Vermeidung von Eingriffsfolgen für die Fauna  
 (§ 11 Abs. 3 BNatSchG i. V. m. § 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) 
 
8.1 Bauzeitenregelung Gehölzrodungen 
 
 Um Verletzungen und Tötungen von Brutvögeln zu vermeiden, werden Gehölzrodungen auf 
 das notwendige Maß reduziert und außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im Zeit-
 raum 01. Oktober bis 01. März. Eine Rodung innerhalb der Vogelbrutzeit ist nur möglich, 
 wenn zuvor durch einen Sachverständigen Brutgeschehen ausgeschlossen werden konnte. 
 Gerodete Gehölze werden nicht zwischengelagert bzw. innerhalb von fünf Tagen abgefahren, 
 um Kleintieren keine Ansiedlungsmöglichkeiten zu bieten. Alternativ kann vor Ort aus den ge-
 rodeten Gehölzen eine Totholzhecke etc. aufgestapelt werden.  
 
8.2 Bauzeitenregelung Baumaßnahmen an Gebäuden und Besiedlungskontrolle 
 
 Baumaßnahmen an Gebäuden bedürfen zuvor einer Besiedlungskontrolle. Im Falle einer 
 Besiedlung ist eine Bauzeitenregelung zu treffen und es sind ggf. Ausschlussmaßnahmen 
 durchzuführen, um Störungen, Verletzungen und Tötungen von Fledermäusen zu vermeiden. 
 Um Störungen, Verletzungen und Tötungen von Brutvögeln auszuschließen, werden Bau-
 maßnahmen an Gebäuden außerhalb der Vogelbrutzeit durchgeführt, d. h. im Zeitraum 01. 
 Oktober bis 01. März. Maßnahmen innerhalb der Vogelbrutzeit sind nur möglich, wenn  zuvor 
 durch einen Sachverständigen Brutgeschehen ausgeschlossen werden konnte.  
 
 Unter Berücksichtigung des potentiellen Vorkommens von Fledermäusen sind Gebäudeab-
 brüche innerhalb der Aktivitätszeit von Fledermäusen und erst nach einer Besiedlungs-
 kontrolle (z. B. Ausflugbeobachtungen/ endoskopische Überprüfung von Quartiermöglich-
 keiten) durch einen Sachverständigen (ÖBB) durchzuführen. Für Abbrüche werden die 
 Monate September/ Oktober und Anfang April empfohlen, so dass Brutgeschehen, Vor-
 kommen von Wochenstuben und überwinternden Tieren möglichst ausgeschlossen werden 
 können. Ggf. sind Ausschlussmaßnahmen zu treffen. Abbrüche können erst nach Freigabe 
 durch einen Sachverständigen erfolgen.  
 
8.3 Amphibien-/ Reptilienschutz – Vergrämung von Bodenbrütern 
 
 Die nutzungsfreien Flächen im Plangebiet (Baufelder, Lagerplätze, Zufahrten etc.) sind durch  
 wiederholtes Mähen (14-tägig) frei von neuem Aufwuchs zu halten. Die erste Mahd erfolgt im 
 Zeitraum November bis Ende Februar, da dann nicht mit Aktivität zu rechnen ist. Mit Hilfe der 
 Mahd von Gras- und Krautfluren verlieren diese Flächen hinsichtlich Deckung und Nahrungs-
 verfügbarkeiten für Bodenbrüter, Amphibien und Reptilien ihre Attraktivität, so dass sie verlassen 
 werden. Das Mahdgut muss nach dem Schnitt vollständig von der Fläche entfernt werden, um 
 keine weiteren Verstecke zu belassen, welche die gewünschte Abwanderung verzögern bzw. 
 verhindern könnten.  
 
 Versteckplätze (z. B. Totholz, Steinlager etc.) sind im Zeitraum März/ April oder August/September 
 von Hand zu beseitigen.  
 
8.4 Vermeidung von Kleintierfallen 
 
 Um die Entstehung von Kleintierfallen zu vermeiden, werden im Plangebiet keine offenen 
 Schächte abgelegt, stattdessen erfolgt die Ableitung des Regenwassers offen bzw. in 
 Entwässerungsrinnen und Sickergruben. Alternativ erfolgt eine geeignete Sicherung von 
 Schächten bzw. die Installation von Ausstiegshilfen (Abdeckung mit einer Maschenweite/  Loch-
 größe von maximal 3 mm, Amphibtec-Ausstiegsrohr, Amphibienleiter, Amphibien-Siphon). 
 
8.5 Vermeidung von Störungen durch Lichtemissionen der Außenbeleuchtung 
 
 Die Emissionen der Straßen-/Wegebeleuchtung und Außenbeleuchtung der Gebäude werden auf 
 das notwendige Maß reduziert und es werden insekten-/fledermausfreundliche Lichtquellen ver-
 wendet. 
 
  Kunstlicht kann Auswirkungen auf lichtsensible Organismen haben, z. B. Einschränkungen bzw. 
 Veränderungen der Aktionsradien und des Nahrungsangebotes, der Räuber-Beute-Beziehungen. 
 Beleuchtungen sollten deshalb so gering wie möglich gehalten werden. Attraktiv auf Insekten wirkt 
 Licht im Ultraviolettbereich. Grundsätzlich gilt je geringer der Ultra-violett- und Blauanteil einer 
 Lampe ist, desto kleiner sind die Auswirkungen auf die Organismen. Im weißen Lichtspektrum ist 
 warmweißes Licht mit einer Farbtemperatur < 3.000 Kelvin zu bevorzugen. 
 
 Weitere Minimierungsmöglichkeiten des Einflusses von Lichtemissionen: 
 

 Quecksilberdampf-Hochdrucklampen wirken anziehend auf Insekten und sind 
abzulehnen,  

 Beleuchtung aufeinander abstimmen (keine unnötige Mehrfachbeleuchtungen), 
 Beleuchtungszeiten den saisonalen Gegebenheiten anpassen, 
 Beleuchtungsdauer und Lichtstärke auf das funktional notwendige reduzieren, 
 Unterbrochene Beleuchtung, kein Dauerlicht, Lichtpulse so kurz wie möglich, 

Dunkelphasen dazwischen so lang wie möglich (ggf. Bewegungsmelder), 
 Abweichen von den Beleuchtungsnormen an Orten, an denen die Sicherheit auch mit 

weniger Kunstlicht gewährleistet werden kann, 
 Zielgerichtetes Licht – Licht soll nur dorthin gelangen, wo es einen funktionalen Zweck 

erfüllt,  
 Streulicht vermeiden – Lichtwirkung nur auf die zu beleuchtende Fläche (z. B. kleiner 

Grenzaustrittswinkel, Leuchten sorgfältig platzieren und ausrichten, ggf. Abschirmungen 
und Blendschutzvorrichtungen einrichten, möglichst niedrige Masthöhen, 
Grundausrichtung von oben nach unten und  

 Insektenfallen vermeiden durch rundum geschlossene Leuchten. 
 
8.6 Vermeidung von Kollisionen von Vögeln mit Glasflächen 
 
 Individuenverluste durch Kollision mit Glasflächen werden vermieden indem reflexionsarmes 
 Glas verwendet wird, d. h. entspiegelte Gläser mit einem Außenreflexionsgrad von maximal 
 15 Prozent. Eine für Vögel gefährliche Durchsicht, z. B. an Balkon- und Terrassenbrüstungen 
 aus Glas, wird durch die Verwendung von halbtransparenten Materialien wie z. B. Milchglas 
 vermieden. Bei Neubauten sind bei mittleren und hohem Kollisionsrisiko (s. Länderarbeits-
 gemeinschaft der Vogelschutzwarten 2021: Vermeidung von Vogelverlusten an  Glasscheiben 
 – Bewertung des Vogelschlagrisikos an Glas) Gläser mit getesteten und als hoch wirksam 
 bewerteten Kollisionsschutz zu verwenden. Bei Vorliegen der konkreten Ausführungsplanung 
 ist eine entsprechende Risikobewertung durchzuführen, um die Erforderlichkeit dieser 
 Maßnahme zu bewerten.  
 
8.7 Erhalt der bestehenden Gehölzflächen 
 
 Die Gehölze im Plangebiet werden als Brut- und Nahrungshabitate erhalten und Abgänge durch 
 einheimische Laubbäume und Sträucher ersetzt. Bevorzugt werden Obstgehölze und früchte-
 tragende Sträucher.  
  
  
9 Maßnahmen zur Sicherung der kontinuierlichen ökologischen Funktionalität 
 (vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen – CEF-Maßnahmen) 
 
 Ersatzlebensstätten für gebäudebesiedelnde Arten 
 
 Gehen durch Baumaßnahmen an Gebäuden oder Gebäudeabbrüche geschützte Lebens-
 stätten  verloren, sind diese in Abstimmung mit einem Sachverständigen und der unteren 
 Naturschutzbehörde funktional im Plangebiet zu ersetzen.  
 
 
 
 
 
 

10 Maßnahmen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen 
 Bepflanzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB) 
 
 Als Ersatzpflanzung für die erforderlichen Baumfällungen innerhalb des Geltungsbereiches  
 des Bebauungsplanes Nr. 2 ist die Pflanzung von 3 Stück einheimischen, standortgerechten  
 Laubbäumen vorgesehen.  
 
 Die mit Anpflanzgebot festgesetzten Bäume sind auf Dauer zu erhalten und bei Abgang durch  
 Ersatzpflanzungen der gleichen Art zu ergänzen. 
 

11 Festsetzungen zur Zuordnung der Kompensationsmaßnahmen und Kosten  
 (§ 9 Abs. 1 a i. V. m. § 1 a Abs. 3 BauGB und §§ 135 a bis 135 c BauGB) 
 
10.1 Die zur Herstellung der Kompensationsmaßnahmen anfallenden Kosten sind durch die 

Grundstückseigentümer zu tragen. 
 
10.2 Die festgesetzten Kompensationsmaßnahmen und die Kostenübernahme durch den 
 Vorhabenträger sind im städtebaulichen Vertrag zwischen dem Vorhabenträger und der 
 Gemeinde Buggenhagen zu verankern. 
 
 
II Festsetzungen über örtliche Bauvorschriften 
 (§ 9 Abs. 4 BauGB in Verbindung mit § 84 und § 86 LBauO M-V) 
 
1 Dächer  
 
 Die Dächer der Hauptgebäude in den Baufeldern 1 bis 3, 6 und 9 sind mit einer Dachneigung 

von 2 ° bis zu 45 ° zu errichten. 
 
 Eine Dachbegrünung ist zulässig. 
 
 Die Errichtung von Solar- und Photovoltaikanlagen auf den Dachflächen ist zulässig. 
 
2 Einfriedungen 
 

Zulässig sind Einfriedungen aus Holz und Metall oder einheimischen standortgerechten 
Sträuchern und Hecken.  
 
Für die Höhe von Grundstückseinfriedungen gilt für alle vier Seiten eines Grundstückes eine 
Obergrenze von maximal 1,80 m Höhe, bezogen auf das jeweilige Geländeniveau.  
 
Geschlossene Zäune oder Mauern sind unzulässig. 
 

3 Werbeanlagen 
 
 Flächenhafte Leuchtmittel und blinkende Lichtwerbung sind unzulässig.   
 
4 Sonstige Festsetzungen 
 
 Standplätze für Müllgefäße sind auf dem jeweiligen Grundstück vorzusehen. Die Gefäße sind 

nur zur Müllabfuhr an die Straße zu stellen. 
 
 Das Aufstellen von Solar- und Photovoltaikfreianlagen in dem räumlichen Geltungsbereich ist 

nicht gestattet.  
 
 
 
 

5 Ordnungswidrigkeiten 
 
 Ordnungswidrig handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig den in den Punkten 1 bis 4 

getroffenen Vorschriften zuwiderhandelt. 
 
 Eine solche Ordnungswidrigkeit kann auf der Grundlage des § 84 Abs. 3 LBauO M-V mit einer 
 Geldbuße bis zu 500.000 € geahndet werden. 

 
Allgemeine Hinweise 
 
1 Belange des Landesamtes für innere Verwaltung Mecklenburg-Vorpommern 
 
 In dem Plangeltungsbereich befinden sich keine Festpunkte der amtlichen geodätischen 
 Grundlagennetze des Landes Mecklenburg-Vorpommern. Für weitere Planungen und Vor-
 haben sind die Informationen im Merkblatt über die Bedeutung und Erhaltung der Festpunkte 
 zu beachten. 
 
 Aufnahmepunkte sind zu schützen. 
 
 
2 Belange des Hauptzollamtes Stralsund 
 
 Der Plangeltungsbereich befindet sich im grenznahen Raum (§ 14 Abs. 1 ZollVG i. V. m. § 1, 
 Anlage 1 B der Verordnung über die Ausdehnung des grenznahen Raumes und die der 
 Grenzaufsicht unterworfenen Gebiete – GrenzAV). Insoweit wird vorsorglich auf das 
 Betretungsrecht im grenznahen Raum gemäß § 14 Abs. 2 ZollVG hingewiesen, welches auch 
 während etwaiger Bauphasen jederzeit gewährleistet sein muss. Darüber hinaus kann das 
 Hauptzollamt verlangen, dass Grundstückseigentümer und –besitzer einen Grenzpfad 
 freilassen und an Einfriedungen Durchlässe oder Übergänge einrichten. Das Hauptzollamt 
 kann solche Einrichtungen auch selbst errichten.  
 
 
3 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Wasserwirtschaft 
 
 Hinweis: 
 Von Dach- und Stellflächen anfallendes unbelastetes Regenwasser kann schadlos gegen An-
 lieger auf dem Grundstück versickert werden.  
 
 Auflagen: 
 Falls eine Grundwasserabsenkung erfolgen soll, ist dafür rechtzeitig vor Beginn der Baumaß-
 nahme bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald eine 
 wasserrechtliche Erlaubnis zu beantragen. Angaben zu Entnahmemenge, Beginn der 
 Absenkung, Zeitraum, geplante Absenktiefe, Einleitstelle des geförderten Grundwassers 
 sowie ein Lageplan sind anzugeben bzw. vorzulegen (Ansprechpartner: Frau J. Schlosser, 
 Tel.: 038 34/ 8760 3264). 
 
 Die Trinkwasserversorgung und die Abwasserentsorgung ist mit dem zuständigen 
 Zweckverband Wasser/Abwasser bzw. Rechtsträger der Anlage abzustimmen.  
  
 Mit der Bauantragstellung ist der unteren Wasserbehörde die Stellungnahme des Zweckver-
 bandes Wasser/Abwasser vorzulegen.  
 
 Das anfallende Abwasser ist satzungsgemäß dem zuständigen Zweckverband Wasserver-
 sorgung  und Abwasserbeseitigung zur fachgerechten Entsorgung zu übergeben.  
 
 Sollte es zu einer gezielten Sammlung und Versickerung/Einleitung von Regenwasser in das 
 Grundwasser/Oberflächenwasser kommen, so stellt dies eine Benutzung des Grundwassers/ 
 Oberflächenwassers dar und es ist gesondert eine wasserrechtliche Erlaubnis gemäß § 8 des 
 Wasserhaushaltsgesetzes bei der zuständigen Wasserbehörde zu stellen.  
 
 Eine fachgerechte Abwasserbeseitigung ist sicherzustellen. Dem Bau der geplanten 
 Abwasseranlage wird unter Vorbehalt zugestimmt. Zur abschließenden Prüfung ist gesondert, 
 spätestens mit der Baubeginnanzeige beim Bauamt, eine wasserrechtliche Erlaubnis/ 
 Genehmigung bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Vorpommern- Greifswald zu 
 beantragen. 
 
 Die Ableitung des Regenwassers hat getrennt vom Abwasser zu erfolgen. 
 
 4 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachgebiet Verkehrsstelle 
 
 Bei Veränderungen der Verkehrsführung oder beim Neu-, Um- und Ausbau von Straßen,  
 Wegen, Plätzen und anderen Verkehrsflächen sind die entsprechenden Unterlagen (Lageplan 
 mit Maßen, ggf. Markierungs- und Beschilderungsplan …) rechtzeitig zur gesonderten 
 Stellungnahme vorzulegen.  
 
 Bei der Ausfahrt vom Plangeltungsbereich auf die Straße muss ausreichend Sicht vorhanden 
 sein. 
 
 Durch (auch zu einem späteren Zeitpunkt geplante) Bebauung, Bepflanzung, parkende 
 Fahrzeuge oder Werbeanlagen dürfen keine Sichtbehinderungen für Verkehrsteilnehmer 
 entstehen.  
 
 Bei Verkehrsraumeinschränkungen ist rechtzeitig vor Baubeginn durch die beauftragte 
 Baufirma bei der unteren Straßenverkehrsbehörde des Landkreises Vorpommern-Greifswald 
 eine verkehrsrechtliche Anordnung gemäß § 45 StVO zu beantragen. Dem Antrag sind die 
 entsprechende Aufgrabeerlaubnis/Sondernutzungserlaubnis des zuständigen Straßenbaulast-
 trägers sowie ein Verkehrszeichenplan für die Baustellenabsicherung beizufügen. 
 
 Bereits bei der Planung als auch bei der Anbindung an bestehende Verkehrsflächen sind die 
 rechtlichen Voraussetzungen für die Beschilderung der zu schaffenden bzw. zu verändernden 
 Verkehrsflächen entsprechend zu berücksichtigen. 
 
 
5 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald, Sachbereich Katastrophenschutz 
 
 Kampfmittel 
 Im Kampfmittelkataster des Landes Mecklenburg-Vorpommern sind keine Eintragungen zu 
 einer Kampfmittelbelastung vorhanden. 
 
   
 
 
 

 Sollten im Verlauf der Umsetzung des Vorhabens trotz Freigabe durch den Munitions- 
 bergungsdienst M-V wider Erwarten Kampfmittel bei Arbeiten entdeckt werden, so sind die 
 Arbeiten einzustellen, der Fundort zu räumen und abzusperren. Nachfolgend hat die 
 Meldung über den Notruf der Polizei oder die nächste Polizeidienststelle an den Munitions-
 bergungsdienst M-V zu erfolgen. Gemäß § 5 Abs. 1 Kampfmittelverordnung M-V ist die Fund-
 stelle der örtlichen Ordnungsbehörde beim zuständigen Amt unverzüglich anzuzeigen.  
 
 Hochwassergefährdung 
 Für den angrenzenden Bereich des Plangeltungsbereiches liegen keine Informationen zur 
 Hochwasserrisikomanagement-Richtlinie mit den Ergebnissen und Darstellungen Hoch-
 wassergefahren- und risikokarte, potentielle Überflutungsflächen und Risikogebiete des 
 Landesamtes für Umwelt, Naturschutz und Geologie Mecklenburg-Vorpommern vor.  
 
 Sonstige Risiken und Gefahren 
 Sonstige Risiken oder Gefahren sind derzeit nicht bekannt. 
 
 
6 Belange des Landkreises Vorpommern-Greifswald,  Sachbereich Abfallwirtschaft/ 
 Bodenschutz  
 
 Untere Abfallbehörde 
 Die Satzung über die Abfallentsorgung im Landkreis Vorpommern-Greifswald 
 (Abfallwirtschafts-satzung – AwS), vom 20. September 2022, ist einzuhalten.  
 
 Diese Satzung ist über das Umweltamt des Landkreises zu erhalten oder über die 
 Internetseiten des Landkreises (http://www.kreis-vg.de) sowie der Ver- und Entsorgungs-
 gesellschaft des Landkreises Vorpommern-Greifswald mbH (http://www.vevg-karlsburg.de/) 
 verfügbar.  
 
 
 
 Die bei den Bauarbeiten anfallenden Abfälle sind ordnungsgemäß entsprechend den 
 Forderungen des Kreislaufwirtschaftsgesetzes (KrWG) vom 24.02.2012 (BGBI. l S. 212), in 
 der zuletzt gültigen Fassung, zu sortieren und anschließend einer Verwertung, Behandlung 
 oder Entsorgung zuzuführen.  
 
 Beim Umgang mit Asbest und asbesthaltigen Materialien sind die Bestimmungen der Gefahr-
 stoffverordnung (GefStoffV) sowie die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS 519 
 Asbest: Abbruch-, Sanierungs- oder Instandhaltungsarbeiten) und das Merkblatt „Entsorgung 
 asbesthaltiger Abfälle“ der Länderarbeitsgruppe (LAGA) zu beachten.  
 
 Vor Beginn der Arbeiten mit Asbest hat eine Anzeige an das Landesamt für Gesundheit und 
 Soziales M-V (Abt. Arbeitsschutz und Technische Sicherheit, Frankendamm 17, 18439 
 Stralsund) zu erfolgen.  
 
 Eine weitere Verwendung von asbesthaltigen Abfällen für andere Zwecke sowie die Bear-
 beitung (insb. Überdeckungs-, Überbauungs-, Aufständerungs-, Reinigungs- und 
 Beschichtungsarbeiten) und Zuführung zu einer Bauschuttrecyclinganlage sind unzulässig.  
 
 Seit dem 01. August 2023 gilt die Ersatzbaustoffverordnung (ErsatzbaustoffV). Die darin ent-
 haltenen gesetzlichen Regelungen sind einzuhalten.  
 
 Die überarbeitete DIN 19731 „Bodenbeschaffenheit – Verwertung von Bodenmaterial und 
 Baggergut“ ist rechtlich verbindlich und zu beachten.  
 
 Die Anforderungen an die stoffliche Verwertung von mineralischen Reststoffen/Abfällen  - 
 Technischen Regeln der Länderarbeitsgemeinschaft Abfall (TR LAGA M20), sind nicht mehr 
 anzuwenden.  
 
 Untere Bodenschutzbehörde 
 Die Zielsetzungen und Grundsätze des Bundes-Bodenschutzgesetzes (BBodSchG) vom 
 17. März 1998 (BGBI. l S. 502), in der zuletzt gültigen Fassung, und des Landesbodenschutz- 
 gesetzes (LBodSchG M-V) vom 04. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 759), in der zuletzt gültigen 
 Fassung, sind zu berücksichtigen.  
 
 Danach haben Alle, die auf den Boden einwirken oder beabsichtigen, auf den Boden einzu-
 wirken, sich so zu verhalten, dass schädliche Bodenveränderungen, insbesondere boden-
 schädigende Prozesse, nicht hervorgerufen werden. Mit dem Boden ist sparsam und 
 schonend umzugehen. Flächenversiegelungen sind auf das notwendige Maß zu begrenzen. 
 Die Forderungen der DIN 19639 „Bodenschutz bei Planung und Durchführung von 
 Bauvorhaben“ sind rechtlich verbindlich und zu beachten.  
 
 Treten während der Baumaßnahme Überschussböden auf oder ist es notwendig Fremdböden 
 auf- oder einzubringen, so haben entsprechend § 7 BBodSchG die Pflichtigen Vorsorge gegen  
 das Entstehen schädlicher Bodenveränderungen zu treffen. Die Forderungen der §§ 6 bis 8 
 der Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV) vom 09. Juli 2021 (BGBI. l S. 
 2598, 2716), in der zuletzt gültigen Fassung, sind zu beachten.  
 
 Nach dem derzeitigen Kenntnisstand sind im Plangeltungsbereich keine Altlasten oder andere 
 Bodenverunreinigungen bekannt. 
 
 Während der Baumaßnahmen auftretende Hinweise auf Altlastverdachtsflächen (vererdete 
 Müllkörper, Verunreinigungen des Bodens, Oberflächen- und Grundwassers, u. a.) sind der 
 unteren Bodenschutzbehörde des Landkreises (Standort Anklam) sofort anzuzeigen. Die 
 Arbeiten sind gegebenenfalls zu unterbrechen. 
 
 
 
 

4. Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung sind die von der Planung berührten Behörden und sonstigen 
Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 1 BauGB mit Schreiben vom 24.04.2024 und 25.04.2024 
zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert worden. Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolg-
te gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel 
 
 
 
  5. Die Gemeindevertretung Buggenhagen hat in ihrer Sitzung am ……………… den Entwurf des      

 Bebauungsplanes Nr. 2 mit Begründung gebilligt und zur öffentlichen Beteiligung bestimmt.  
 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  6.  Der Entwurf der Satzung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und 

dem Text (Teil B) sowie der Begründung einschließlich Umweltbericht und den nach Einschätzung 
der Gemeinde Buggenhagen wesentlichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen, 
lag gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom ………….. bis zum ………….. während folgender Zeiten 

 
  Montag  08:00 bis 12:00 Uhr 
  Dienstag 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 18:00 Uhr 
  Donnerstag 08:00 bis 12:00 Uhr und von 13:30 bis 15:00 Uhr 
  Freitag  08:00 bis 12:00 Uhr 
 
 zu jedermanns Einsicht öffentlich aus.  
 

Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B) sowie der Begründung und den nach Einschätzung der Gemeinde Buggenhagen wesent-
lichen bereits vorliegenden umweltbezogenen Stellungnahmen ist auch im Internet über die Internet-
seite des Amtes Am Peenestrom unter der Adresse - www.amtampeenestrom.de - unter dem Link 
„aktuelle Beteiligungsverfahren“ sowie des Bau- und Planungsportals unter der Adresse - 
https://www.bauportal-mv.de/bauportal/Bauleitplaene - eingestellt. 

 
Die öffentliche Auslegung ist mit dem Hinweis, dass Stellungnahmen von jedermann während der 
Auslegungsfrist schriftlich oder zur Niederschrift abgegeben werden können und dass nicht fristge-
recht abgegebene Stellungnahmen bei der Beschlussfassung über den Bebauungsplan Nr. 2 unbe-
rücksichtigt bleiben können, am ………….. im amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Peenestrom 
ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  7. Die von der Planung berührten Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange sind gemäß § 4 

Abs. 2 BauGB mit Schreiben vom ………………. zur Abgabe einer Stellungnahme aufgefordert und 
über die öffentliche Auslegung in Kenntnis gesetzt worden.  

 Die Beteiligung der Nachbargemeinden erfolgte gemäß § 2 Abs. 2 BauGB.  
 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 

  8. D ie  Gemeindevertretung Buggenhagen hat in ihrer Sitzung am ……………. die vorgebrachten  
Stellungnahmen der Öffentlichkeit sowie die vorgebrachten Stellungnahmen der Behörden und der 
sonstigen Träger öffentlicher Belange sowie der Nachbargemeinden geprüft. Das Ergebnis ist mit-
geteilt worden.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
  9. Der Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B), wurde am ………….…. von der Gemeindevertretung Buggenhagen als Satzung be-
schlossen. Die Begründung des Bebauungsplanes Nr. 2 wurde mit Beschluss der Gemeindever-
tretung Buggenhagen vom ……….…… gebilligt.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
10. Der katastermäßige Bestand am ……..…………… wird als richtig dargestellt bescheinigt. Hinsichtlich 

der lagerichtigen Darstellung der Grenzpunkte gilt der Vorbehalt, dass eine Prüfung nur grob erfolgte, 
da die rechtsverbindliche Flurkarte im Maßstab 1 : ………… vorliegt. Regressansprüche können nicht 
abgeleitet werden.  

 
 
 Anklam, ............................. 
 
      Landkreis Vorpommern-Greifswald  Siegel  
       Kataster- und Vermessungsamt 
 
 
 
11. Der Bebauungsplan Nr. 2 als Satzung, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 

(Teil B) mit der Begründung, wird hiermit ausgefertigt.  
 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
12. Die Genehmigung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem 

Text (Teil B), wurde gemäß § 10 Abs. 2 BauGB mit Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom 
…………………….. Az: …………………. mit Nebenbestimmungen und Hinweisen erteilt.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
13. Die Nebenbestimmungen wurden durch den Beschluss zur Satzungsänderung der Gemeindever-

tretung Buggenahgen vom ………………….. erfüllt, die Hinweise sind beachtet. Das wurde mit der 
Verfügung der höheren Verwaltungsbehörde vom ………………….. Az: …………………… bestätigt.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel 

14. Die Satzung des Bebauungsplanes Nr. 2, bestehend aus der Planzeichnung (Teil A) und dem Text 
(Teil B), ist mit der Begründung einschließlich Umweltbericht sowie mit einer zusammenfassenden 
Erklärung über die Art und Weise der Berücksichtigung der Umweltbelange und der Ergebnisse der 
Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung gemäß § 10 Abs. 4 BauGB in dem amtlichen Mitteilungsblatt 
des Amtes Am Peenestrom am ……… ..….. ortsüblich bekannt gemacht worden.  

 
 Die Bekanntmachung und der Bebauungsplan Nr. 2 mit der Begründung und der zusammen-

fassenden Erklärung sind gemäß § 10 a BauGB auch im Internet über die Internetseite des Amtes 
Am Peenestrom unter der Adresse - www.wolgast.de  - und dem Link ‚Bauleitplanung‘ sowie des 
Bau- und Planungsportals M-V unter der Adresse - https://www.bauportal-
mv.de/bauportal/Bauleitplaene -eingestellt. 

 
 

 Die Stelle, bei der der Plan auf Dauer während der Dienstzeiten von jedermann eingesehen werden 
kann und über dessen Inhalt Auskunft zu erhalten ist, wurde ebenfalls am …………… in dem amt-
lichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Peenestrom bekannt gegeben. In der Bekanntmachung ist auf 
die Geltendmachung der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften und von Mängeln der  
Abwägung sowie auf die Rechtsfolgen (§ 214 und § 215 BauGB) und weiter auf Fälligkeit und Er-
löschen von Entschädigungsansprüchen (§ 44 BauGB) sowie auf Bestimmungen der  Kommunal-
verfassung des Landes Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) vom 16 Mai 2024 (GVOBI M-V 2024, 
270), hingewiesen worden.  

 Die Satzung tritt mit Ablauf des …………………. in Kraft.  
 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
      Der Bürgermeister     Siegel  
 
 
 
 
 
 
 

 

Bebauungsplan Nr. 2 „Ferienlager Wangelkow – nördlich des 
Straßensees“ OT Wangelkow der Gemeinde Buggenhagen 
 
 
Verfahrensvermerke  
 
 
  1. Aufgestellt aufgrund des Aufstellungsbeschlusses der Gemeindevertretung Buggenhagen vom 

22.06.2023. Die ortsübliche Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses ist durch Abdruck im 
amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Peenestrom vom 18.08.2023 erfolgt.  

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  2. Die für Raumordnung und Landesplanung zuständige Stelle ist gemäß § 17 Abs. 1 LPIG M-V in der 

Fassung der Bekanntmachung vom 05.05.1998, zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2024 
(GVOBl. M-V S. 149), mit Schreiben vom …………….. beteiligt worden. 

 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
  3. Die frühzeitige Unterrichtung der Öffentlichkeit nach § 3 Abs. 1 Satz 1 BauGB erfolgt im Rahmen 

einer öffentlichen Auslegung in der Zeit vom 29.04.2024 b is  31.05.2024 während folgender  
Zeiten 

 
  Montag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
  Dienstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13:30 Uhr bis 18:00 Uhr 
  Donnerstag 08:00 Uhr bis 12:00 Uhr und 13.30 Uhr bis 15:00 Uhr 
  Freitag  08:00 Uhr bis 12:00 Uhr 
 
 Im Rathaus der Stadt Wolgast (geschäftsführende Gemeinde) im Kornspeicher, 1. Etage, FD Bau-

verwaltung/-planung, in 17438 Wolgast, Burgstraße 6a zu jedermanns Einsicht. 
 
 Zusätzlich ist der Vorentwurf des Bebauungsplanes Nr. 2 im Internet auf der Internetseite der Stadt 

Wolgast unter der Adresse - www.amtampeenestrom.de - unter dem Link „Bekanntmachungen“ so-
wie des Bau- und Planungsportals M-V unter der Adresse - https://www.bauportal-
mv.de/bauportal/Bauleitplaene - eingestellt. 

 
 Die Beteiligung ist am 19.04.2024 in dem amtlichen Mitteilungsblatt des Amtes Am Peenestrom be-

kannt gemacht worden. 
 
 
 Buggenhagen, ............................. 
 
        Der Bürgermeister   Siegel  
 
 
 
   
 

Rechtsgrundlagen 
 
- Baugesetzbuch in der Fassung der Bekanntmachung vom 03. November 2017 (BGBl. I S. 3634), zuletzt  

geändert durch Artikel 5 des Gesetzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 l Nr. 189); 
 
- Verordnung über die bauliche Nutzung der Grundstücke (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung 

vom 21. November 2017 (BGBl. I S. 3786), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 03. Juli 2023 
(BGBI. 2023 l Nr. 176);  

   
- Verordnung über die Ausarbeitung der Bauleitpläne und die Darstellung des Planinhaltes (Planzeichen-

verordnung – PlanzV) vom 18. Dezember 1990 (BGBl. I S. 58), zuletzt geändert durch Artikel 6 des Ge-
setzes vom 12. August 2025 (BGBl. 2025 I Nr. 189);  

  
- Landesbauordnung Mecklenburg-Vorpommern (LBauO M-V) in der Fassung der Bekanntmachung vom 

15. Oktober 2015 (GVOBl. M-V 2015 S. 344), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes vom 18. März 
2025 (GVOBl. M-V S. 130);  

 
- Kommunalverfassung für das Land Mecklenburg-Vorpommern (KV M-V) in der Fassung der Bekannt-

machung vom 16. Mai 2024 (GVOBl. M-V 2024, 270), zuletzt geändert durch Artikel 4 des Gesetzes vom 18. 
März 2025 (GVOBI. M-V S. 130 ,136); 

 
- Gesetz über die Raumordnung und Landesplanung des Landes Mecklenburg-Vorpommern – Landes-

planungsgesetz (LPlG) – in der Fassung der Bekanntmachung vom 05. Mai 1998 (GVOBl. M-V S. 503, 
613), zuletzt geändert durch Gesetz vom 13. Mai 2024 (GVOBl. M-V S. 149);  

 
- Gesetz über Naturschutz und Landschaftspflege (Bundesnaturschutzgesetz – BNatSchG) vom 29. Juli 

2009 (BGBl. I S. 2542), zuletzt geändert durch Artikel 48 des Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBl. 
2024 l Nr. 323);  

 
- Gesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern zur Ausführung des Bundesnaturschutzgesetzes (Natur-

schutzausführungsgesetz – NatSchAG M-V) vom 23. Februar 2010 (GS M-V GI Nr. 791-8), zuletzt geändert 
durch Artikel 1 des Gesetzes vom 24. März 2023 (GVOBl. M-V S. 546); 

 
- Waldgesetz für das Land Mecklenburg-Vorpommern (Landeswaldgesetz – LwaldG) in der Fassung der  

Bekanntmachung vom 27. Juli 2011 (GVOBI. M-V S. 870), zuletzt geändert durch Artikel 2 des Gesetzes 
vom 22. Mai 2021 (GVOBI. M-V S. 790, 794). 

  

1.1.8 Festsetzung zu den Baufeldern 9 und 10 
 
 In den Baufelder 9 und 10 ist das Errichten, Aufstellen und Nutzen von Bauwagen zum Dauer-
 wohnen sowie zur Beherbergung von Gästen des ansässigen Vereins bzw. des Biobetriebes 
 gestattet.  
 
1.2 Sondergebiet Camping 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 in Verbindung mit § 10 BauNVO) 
 
1.2.1 Das Sondergebiet Camping dient der Errichtung und Betreibung eines privaten Camping-
 platzes. 
 
1.2.2 Stellplätze für Zelte (1) und Aufstellflächen für Wohnmobile und Wohnwagen (2) sind in den 
 dafür ausgewiesenen Flächen zulässig.  
 
 
2 Maß der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 und Nr. 2 BauGB) 
 
2.1 Zulässige Grundfläche 
 Das in der jeweiligen Nutzungsschablone des jeweiligen Baufeldes festgesetzte Maß der 

baulichen Nutzung – Grundfläche mit Flächenangabe (GR) – darf nicht überschritten werden.   
 

Eine Überschreitung der festgesetzten zulässigen Grundfläche um maximal 30 % durch 
Nebengebäude, Nebenanlagen, Stellplätze, Garagen und Carports mit ihren Zufahrten gemäß 
§§ 12 und 14 BauNVO im Sinne des § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO ist zulässig.  

 
2.2 Zahl der Vollgeschosse  
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16 BauNVO) 
 

Die in der Nutzungsschablone des jeweiligen Baufeldes festgesetzte Anzahl der Vollgeschosse 
als Höchstmaß ist einzuhalten. Eine Überschreitung ist nicht gestattet. 

 
2.3 Firsthöhe von Gebäuden 
 Die festgesetzte Firsthöhe (FH) ist das Abstandsmaß zwischen der mittleren Höhenlage der 
 das Grundstück erschließenden Verkehrsfläche und dem äußeren Schnittpunkt der beiden 
 Dachschenkel. 
 
2.4 Unterer Bezugspunkt für die Höhe der notwendigen baulichen Anlagen im sonstigen 
 Sondergebiet ist die Geländehöhe in Metern des amtlichen Höhenbezugssystems DHHN 
 2016. 
 
 
3 Bauweise und überbaubare Grundstücke 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB in Verbindung mit § 23 BauNVO) 
 
3.1 Für die Baufelder 1 bis 7 und 9 bis 11wird eine offene Bauweise festgesetzt. 
 
3.2 Für das Baufeld 8 ist eine abweichende Bauweise gemäß § 22 Abs. 4 BauNVO, in der Form 
 festgesetzt, dass auch für Baulängen von mehr als 50,00 m die Grenzabstände der offenen 
 Bauweise gelten.  
 

TEXT (TEIL B) 
(textliche Festsetzungen) 
 
I Planungsrechtliche Festsetzungen 
 
1 Art der baulichen Nutzung 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB) 
 
1.1 Sonstiges Sondergebiet Verein Wald und Wiese und Biobetrieb Brennesselhof 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 11 BauNVO) 
 
1.1.1 Das sonstige Sondergebiet mit der Zweckbestimmung Verein Wald und Wiese und Biobetrieb 
 Brennesselhof dient den Zwecken und der Nutzung des Vereins Wald und Wiese e.V. sowie 
 des Biobetriebes Brennesselhof.  
 
1.1.2 Festse tzung zum Baufeld 1 
 
 Das Baufeld 1 dient der Errichtung eines Unterstandes bzw. eine Stalls für den ansässigen 
 landwirtschaftlichen Biobetrieb. 
 
1.1.3 Festsetzungen zum Baufeld 2 
 
 Das Baufeld 2 dient der Errichtung eines Gebäudes als beispielsweise Bürogebäude für den 
 ansässigen landwirtschaftlichen Betrieb.  
 
 Das Errichten und Betreiben eines Cafés  zur Versorgung der Gäste des ansässigen  
 Brennesselhofes und des ansässigen Vereins sowie eine Erweiterung des vorhandenen Hof-
 ladens sind zulässig.  
 
 Ausnahmsweise sind maximal zwei Wohneinheiten zum betriebsbedingten Wohnen gestattet. 
 
1.1.4 Festsetzungen zum Baufeld 3 
 
 In dem Baufeld 3 ist die Errichtung einer Wohneinheit zum Dauerwohnen gestattet.  
 
 Es ist in dem Baufeld 3 das Errichten und Betreiben eines Hofladens mit beispielsweise land-
 wirtschaftlichen Erzeugnissen gestattet. 
 
 In dem Baufeld 3 ist es zulässig, zwei Ferienwohnungen zu errichten und zu betreiben. 
 
1.1.5 Festsetzung zum Baufeld 4 
 
 In dem Baufeld 4 ist die Errichtung und Nutzung eines Wohngebäudes zum Dauerwohnen 
 einschließlich zugehöriger Nebenanlagen zulässig.  
 
1.1.6 Festsetzung zu den Baufeldern 5, 6, 7, 11 und 12 
 

In den Baufeldern 5, 6, 7, 11 und 12 ist je die Errichtung und Nutzung einer baulichen Anlage, 
beispielsweise als Tiny-House, für Dauerwohnen zulässig. 

 
1.1.7 Festsetzungen zum Baufeld 8 
 
 In dem Baufeld 8 ist die Errichtung eines Hauptgebäudes für Dauerwohnen und zur Beherber-
 gung von Gästen des ansässigen Vereins zulässig. 
 
 In dem Baufeld 8 ist es zulässig Vereinsräume zu errichten und zu nutzen. 

7 Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Natur und Landschaft 

 (§ 9 Abs. 1 Nr. 20, 25 BauGB) – Kompensationsmaßnahmen –  
 
 Einzahlung in das Ökokonto „Oldenburger Wald“  
 
 Als Ersatzmaßnahme ist die Zuordnung der erforderlichen Kompensationsäquivalente (7.167 

KFÄ) zum Ökokonto VG-042 „Oldenburger Urwald“ auszuführen.  
 
 Das geplante Ökokonto VG-042 liegt im Landkreis Vorpommern-Greifswald. Die 

Ökokontoflächen befinden sich mit einer Gesamtfläche von 376.996 m² südöstlich der 
Ortschaft Oldenburg und liegen im FFH Gebiet „Ostvorpommersche Waldlandschaften“ Der 
Ausgangszustand ist durch einen diversen Fichten - Schwarzerlen - Laubmischwald mittleren 
Alters, gekennzeichnet.  

 
 Übergeordnetes Ziel ist auf allen begutachteten Flächen die naturschutzfachliche Optimierung 

der bestehenden Waldstandorte und die Entwicklung von ungestörten Naturwäldern mit einem 
hohen Anteil an Tot- und Altholzbereichen und typischen Waldstrukturen. In Teilbereichen ist 
eine Vernässung vorgesehen. 

 

3.3 Die Errichtung des jeweiligen Hauptgebäudes einschließlich Anbauten ist nur innerhalb des 
festgesetzten Baufeldes zulässig. Terrassen bis zu 20 m² dürfen auch außerhalb des 
Baufeldes errichtet werden. 

 
3.4 Nebengebäude, Nebenanlagen, Stellplätze, Carports und Garagen können auch außerhalb 

des jeweils ausgewiesenen Baufeldes errichtet werden. 
 
 
4 Festsetzungen zu Nebengebäuden, Nebenanlagen, Stellplätzen, Garagen und 

Carports 
 (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB) 
 
4.1 Nebengebäude, Nebenanlagen, Garagen und Carports sind eingeschossig auszubilden. 
 
4.2 Der Bedarf an Stellplätzen, Carports und Garagen ist jeweils auf dem privaten Grundstück 

abzudecken. 
 
4.3 Es ist zulässig, innerhalb des Geltungsbereiches 7 Komposttoiletten mit einer jeweiligen 
 Größe von 3 m² zu errichten.  
 
 
5 Festsetzungen zu Stellplätzen 
  (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 BauGB i.V.m. § 12 und 23 BauNVO)  
 
 Stellplätze sind gemäß §§ 12 Abs. 6 BauNVO und 14 BauNVO nur innerhalb der 

überbaubaren Grundstücksflächen sowie innerhalb der im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr.  
 4 BauGB festgesetzten Flächen zulässig, soweit landesrechtliche Vorschriften nicht entgegen- 
 stehen.  
 
 
6 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von 
 Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB) 
 
 Die Befestigung der Verkehrsflächen mit besonderer Zweckbestimmung sowie der 
 Stellplatzflächen, Zufahrten und Wege ist nur in wasser- und luftdurchlässigem Aufbau (z.B. 
 mit Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil) zulässig. Auch 
 Wasser- und Luftdurchlässigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie Betonunterbau, 
 Fugenverguss, Asphaltierung oder Betonierung  sind unzulässig. 
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